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Anfrage der Bezirksverordneten Frau Fuest 
-  Verunkrautung des Rotthauser Friedhofs - 
Inhalt der Mitteilung 

In der Sitzung am 10.09.2019 wurde unter TOP 12 folgende Anfrage gestellt: 
 
Frau Fuest berichtete von Beschwerden, die Wege im alten Teil des Rotthauser 
Friedhofs seien, insbesondere rund um die Urnengräber auf den Feldern 30 bis 34, 
stark verunkrautet und mit Gras überwuchert. Zuletzt sei vor ca. 10 Wochen gemäht 
worden. Sie führte weiter aus, der Brunnen im Eingangsbereich werde abends von 
Jugendlichen zum Feiern umlagert und die Friedhofsruhe durch Musik, 
Wasserspritzen und Geschrei gestört. Sie frage die Verwaltung, wie die Situation 
verbessert werden könne. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das geschilderte Verhalten der Jugendlichen ist ein Verstoß gegen § 5 Abs. 2 Nr. 8 
der Friedhofssatzung und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Es wurden daher 
sowohl der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) als auch der für das Referat 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung tätige Sicherheitsdienst mit regelmäßigen 
Kontrollen der Örtlichkeit in den Abendstunden beauftragt. Sofern bei diesen 
Kontrollen störende Personen angetroffen wurden, sind diese konsequent auf ihr 
Fehlverhalten hingewiesen worden. Darüber hinaus werden im Einzelfall weitere 
Maßnahmen wie Platzverweise, Verwarnungsgelder sowie das Einleiten von 
Ordnungswidrigkeitenverfahren veranlasst. 
 
Die Wege im Bereich der bemängelten Felder 30-34 befinden sich zurzeit in einem 
guten und verkehrssicheren Zustand. Es werden dort 8-12 jährliche Pflegegänge 
durchgeführt. Da die Stadt Gelsenkirchen seit Jahren aus Umweltschutz- und 
Gesundheitsgründen bei der Bekämpfung von Wildkraut auf den Einsatz von 
chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln verzichtet und der Aufwand für eine 
maschinelle und manuelle Wildkrautbeseitigung um ein vielfaches höher und weniger 
effektiv ist, lässt sich das Auftreten von Wildkraut leider nicht vollständig vermeiden. 
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